
'*F*f07~cr 

446/4 

446/5 

446/3 

446/7 
446/30. 

446/6 

446/4 

446/34 

446/8 446/33 

GRZ 0.9 \ 

GFZ 1,4 \ 

H 10,0 M \ 

FH 13,0 M \ 

a abweichende Hafciweise 

446/31 LW' TAG/NACHT 

60/45 dB (A) 

446/26 

449/4 

446/11 

FESTSETZUNGEN; ERLÄUTERUNGEN; HINWEISE 

zur 7. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ im Bereich der 
Flumummern 81 (T), 83 (T), 86 (T), 446/1,446/11 (T), 446/26, 446/31,446/32, 446/33, 446/34, 
Gemarkung Mößling 

Festsetzungsergänzungen 

A. Festsetzungen durch Planzeichen 

1.6 Abgrenzung von Gebieten mit unterschiedlicher 
Nutzung 

1.7 GRZ 0,9 
GFZ 1,4 

maximal zulässiges Maß der Nutzung für das Baugebiet GE/1 gern. §17 
Abs. 1 und 2 BauNVO 

2.1 C™ Baugrenze der überbaubaren 
—-J Grundstücksfläche 

15.6. Private Grünfläche gern. Ziff. 25.12 

15.7. ; r 1 
H •- 
! T.T—T 

Ausgleichsfläche zur Eingriffsregelung Natur und Landschaft 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft gern. Ziff. 25.12 

25.8 ^ Pflanzgebot gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB für standortgemäße, heimische 
Laubbäume mit StU von mind. 16-18 cm gemessen in 1,0m Höhe über 
Gelände - BESTAND 

privater Grünstreifen!Hangböschung mit vorhandenen heimischen Groß- und 
Kleinbäumen sowie Sträuchern) - Bestand ist als Dauergrünbepflanzung zu 
erhalten 
privater Grünstreifen mit standortgemäßen, heimischen Großbäumen StU von 
16-18 cm gemessen in 1,0m Höhe über Gelände, Heistern und Sträuchern - 
Bestand ist als Dauergrünbepflanzung zu erhalten 

Dieser Pflanzstreifen darf auf eine Tiefe von 5,0 m (gemessen jeweils von der 
Baugrenze) zu max. 50% für Stellplätze herangezogen werden. Die Restfläche 
dieses Streifens ist gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. Mind. nach 
jedem 5. Stellplatz ist eine Grüngliederung mit Baumpflanzung in der 
Mindesfabmessung von einem Stellplatz auszubilden. Dieser Streifen darf 
von sonstigen befestigten Flächen nicht unterbrochen werden. 

Geltungsbereich der 
7. Bebauungsplanänderung 

B. Festsetzungen durch Text 

3.4 a abweichende Bauweise; 

Die Bebauung einer gemeinsamen Grundstücksgrenze von zwei 
angrenzenden Flurstücken (Nord-West und Nord-Ost) ist bis zu gesamt 
max. 40% der Länge der Flurstücksgrenze zulässig. Hierbei ist ein Abstand 
zwischen den Baukörpern von mind. 10 m einzuhalten. 

Ausnahme bilden die Grenzen im Süd-Westen und Nord-Osten, an denen 
ein privater Grünstreifen (Nr. 25.11) in einer Breite von 8,00 m vorgesehen 
ist sowie die Flurgrenze zwischen FI.Nr. 446/1,446/26 und 446/31 - diese 
sind von der Grenzbebauung frei zu halten. 

Prinzipsskizze ohne Maßstab 

25.8 i • Pflanzgebot gern. §9 Abs. Nr. 25 BauGB für standortgemäße, heimische 
Laubbäume mit Stammumfang von mind. 16-18 cm, gemessen in 1,0 m 
Höhe über Gelände 

Fraxinus excelsior 

Prunus avium 

Quercus robur 

Salix alba 

Sorbus aucuparic 

Tilia cordata 

Esche 

Vogelkirsche 

Stiel-Eiche 

Silber-Weide 

Eberesche 

Winter-Linde 

Sträucher 

Mindestpflanzqualität: Str, 2xv, 60 - 100, 1 St/1,5qm 

Arten der standortgerechten heimischen Vegetation, unter anderem: 

Cornus mas 

Cornus sanguinea 

Euonymus europaeus 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rhamnus frangula 

Ribes alpinum 

Rosa arvensis 

Rosa canina 

Salix cinerea 

Salix purpurea 

Sambucus nigra 

Viburnum lantana 

Viburnum opulus 

Kornelkische 

Hartriegel 

Pfaffenhütchen 

Liguster 

Schlehe 

Faulbaum 

Wilde Johannisbeere 

Feldrose 

Hundsrose 

Grau-Weide 

Purpur-Weide 

Schwarzer Holunder 

Wolliger Schneeball 

Wasser-Schneeball 

25.9 ® O o* Pflanzgebot gern §9 Abs. Nr.25 BauGB für standortgemäße, heimische 
Gehölze und Strauchgruppen 

A5 Negativliste zu Pflanzliste B und C 

Folgende Gehölze dürfen nicht verwendet werden: 

25.12 Die private Grünfläche als Ausgleichsfläche ist flächendeckend und 

zum Rand hin mäandrierend mit regionalen, heimischen autochthonen 

Heistern und Sträuchern der potentiellen natürlichen Vegetation zu 
bepflanzen. Entwicklung eines Gras-Kraut-Saumes als 
Übergang zur landwirtschaftlichen Nutzung. Die Fläche ist entsprechend 
ihrer Zielsetzung dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

Thuja occidentalis Thuje, Lebensbaum 

alle Zwerg- und Krüppelformen von Koniferen 

jegliche Gast- und Ziergehölze 

alle bunflaubigen und panaschierten Formen von Gehölzen 

Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

C. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

- Grundstücksgrenzen Bestand 

Die im Plan als Rächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft umgrenzte Bereich ist privates Grün und wird als 
Ausgleichsfläche festgesetzt und dem Eingriff des Planungsgebietes zugeordnet (§ 9 Abs.l a 
BauGB). 

Die Flächen sind wie unter Pkt 25.12 beschrieben (siehe auch Umweltbericht), anzulegen 
und dauerhaft zu erhalten. Bei den vorgesehenen Pflanzmaßnahmen sind ausschließlich 
regionale, autochthone Gehölze zu verwenden. Auf den Flächen hat eine Düngung oder 
eine andere Nährstoffzufuhr zu unterbleiben. Es ist ein Pflege- und Entwicklungsplan in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 

Die Realisierung der Ausgleichsflächen ist bis zur darauffolgenden Vegetationsperiode nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes fertig zu stellen. Gleichzeitig hat die Ausführung unter 
einer ökologischen Betreuung durch einen Fachplaner zu erfolgen, um eine fachlich 
qualifizierte Umsetzung zu garantieren. 

Die Ausgleichsflächen sind entsprechend dinglich zu sichern. 

446/32 Flurstücksnummern 

imr 
JILffL 

Biotop amtlich kartiert 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die 
geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Bei der Planung und 
Bauausführung ist darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert bzw. beschädigt 
werden. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- unc 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989 - siehe hier u.a. Abschnitt 3 - zu beachten. Es ist 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 
der Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

Artenauswahl gern. Ziff. 15.6, 15.7, 25.12 

Heister / Stammbüsche 

Mindestpflanzqualität: Hei, 3x v, m.B. (Mindestgröße) 

Acer campestre 

Acer platanoides 

Acer pseudoplatanus 

Carpinus befulus 

Fagus sylvatica 

Feldahcrn 

Spitzahorn 

Bergahorn 

Hainbuche 

Rotbuche 

Sämtliche weiteren Festsetzungen; Hinweise und Erläuterungen des Bebauungsplans 
„Gewerbe- und Industriegebiet Teil I" sowie dessen Änderungen ändern sich nicht und sind 
auch weiterhin bindender Bestandteil des Bebauungsplans. 

7. Änderung des Bebauungsplan 
"Gewerbe- und Industriegebiet Teil I" 
Stadt Mühldorf a. Inn 

STADT; Mühldorf a. Inn 
LANDKREIS: Mühldorf a. Inn 
REGIERUNGSBEZIRK OBERBAYERN 

Maßstab: 
Plandatum: 
ProjektNr.: 

2 i Dez. 

1 : T .000 
05.11.2012 
0 589 

Töppel 
^bndschaftsarchitekt 
Katharinenplatz 7 
84453 Mühldorf a. Inn 

Tel. 08631/988 851 
Fax. 08631/988 790 
LA-Koeppel@t-online.de 

Mühldorf a. Inn, den 2 I. Dez. 20t? 

Stadt Mühldorf a. Inn 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 
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Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az. 6102.2317.7 Sb 

Mühldorf a. Inn, 21. Dezember 2012 

Bekanntmachung 
der Stadt Mühldorf a. Inn 

über den Beschluss des Bebauungsplanes 

7. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbe- und Industriegebiet 
Teil I“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 22.11.2012 den Bebauungsplan 7. 
Änderung des Bebauungsplnes "Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ i.d.F.v. 05.11.2012 als Satzung 
beschlossen. Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der „Bebauungsplan 7. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbe- 
und InstustriegebietTeil I“ i.d.F.v. 05.11.2012 in Kraft. 

Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann den Bebauungsplan 7. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbe- und 
Industriegebiet Teil I“ i.d.F.v. 05.11.2012 und seine Begründung sowie die zusammenfassende Erklä¬ 
rung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB während der Servicezeiten im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. 
Stock, Zimmer 101N, einsehen und überden Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver¬ 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mühldorf a. Inn bekannt gemacht worden sind. Der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen Ver¬ 
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister / 

Aushang 
Rathaus 
Mößling 

Angeschlagen an den Amtstafeln am 
Abgenommen 

04.01.2013 
06.02.2013 

Altmühldorf 

I 
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FESTSETZUNGEN; ERLÄUTERUNGEI 

zur 7. Änderung des Bebam.ngs 

Flurnummem 81 (T), 83 [1). 86 |T). 
Gemarkung Mößling 

Festsetzungsergänzungen 

A. Festsetzungen durch Planzeic 

1.7 GRZ 0.9 

GFZ 1,4 

Abgrenzung \ 
Nutzung 

maximal zulös 

Abs. I und 21 

Baugrenze de 

Grundstücks!!. 

Private Grünfl. 

15.7. ! 1 1 11 Ausgleichstlär 

F Umgrenzung' 
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von sonstiger 

Geltungsbere 
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Die Bebauung 
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Stadtbauamt Mühldorf a. Inn Mühldorf a. Inn, 21. Dezember 2012 
Az: 6102.2317 Sb 

Verfahrensvermerke 
des Bebauungsplanes 

„7. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbe- und 
Industriegebiet Teil I“ 

1. Änderunqsbeschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 21.10.2010 Nr. 114 die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde 
am 09.08.2011 ortsüblich bekannt gemacht. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung hat in der Zeit vom 18.08.2011 bis einschließlich 20.09.2011 stattgefunden. 
Dias wurde am 09 08 2011 öffentlich bekannt aemacht. /'TTu 

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom 10.08.2011 bis einschließlich 20.09.2011 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

4. Öffentliche Auslegung: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „7. Änderungs des Bebauungsplanes Gewerbe- und 
Industriegebiet Teil I" wurde i.d.F.v. 11.10.2011 mit der Begründung und den vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in derzeit vom 17.09.2012 bis einschließlich 18.10.2012 öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am 06.09.2012 ortsüblich bekannt gemacht. 



i 
T 

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 10.09.2012 bis einschließlich 18.10.2012 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

6. Satzunqsbeschluss: 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2012 den Bebauungsplan 7. 
Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbe-und Industriegebiet Teil I“ i.d.F.v. 05.11.2012 gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

7. Bekanntmachung: 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 04.01.2013. Der 
Bebauungsplan 7. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB i.d.F.v. 05.11.2012 
wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten in Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zinner 101N zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Überden Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen 
worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Der Bebauungsplan 7. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ i.d.F.v. 
05.11.2012 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 



7. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES MIT 
INTEGRIERETER GRÜNORDNUNG 
„Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ 
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PRÄAMBEL 
Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt gern. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
31.07.2009 BGBl I S. 2585), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
vom 14.08.2007 zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 
22.12.2009, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 
zuletzt geändert am 22.04.1993 und Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert am 
27.07.2009 diese vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes als 
Satzung. 

FESTSETZUNGEN; ERLÄUTERUNGEN; HINWEISE 
zur 7. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet 
Teil I“ im Bereich der Flurnummern 81 (T), 83 (T), 86 (T), 446/1,446/11 (T), 
446/26, 446/31,446/32, 446/33, Gemarkung Mößling 

Festsetzungsergänzungen 

A. Festsetzungen durch Planzeichen 

1.6 Abgrenzung von Gebieten mit unterschiedlicher 
Nutzung 

1.7 GRZ 0,9 

GFZ 1,4 

maximal zulässiges Maß der Nutzung für das 

Baugebiet GE/1 gern. §17Abs. 1 und 2 BauNVO 

2.1 Baugrenze der überbaubaren 
Grundstücksfläche 

15.6. 
0CT . 

Private Grünfläche gern. Ziff. 25.12 

15.7. I X I- 
H h 
T T —J _ 

Ausgleichsfläche zur Eingriffsregelung Natur und 
Landschaft 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gern. Ziff. 25.12 

2 



25.8 |lp| Pflanzgebot gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB für 
standortgemäße, heimische Laubbäume mit StU von 
mind. 16-18 cm gemessen in 1,0m Höhe über 
Gelände-BESTAND 

25.10 

sowie Sträuchern)- Bestand ist als 
Dauergrünbepflanzung zu sichern. 

• • 
privater Grünstreifen (Hangböschung mit 
vorhandenen heimischen Groß- und Kleinbäumen 

25.11 privater Grünstreifen mit standortgemäßen, 
heimischen Großbäumen StU 16-18cm gemessen in 
1,0m Höhe über Gelände, Heistern und Sträuchern - 
Bestand ist als Dauergrünbepflanzung zu erhalten 

Dieser Pflanzstreifen darf auf eine Tiefe von 5,0m 
(gemessen jeweils von der Baumgrenze) zu max. 50% 
für Stellplätze herangezogen werden. Die Restfläche 
dieses Streifens ist gärtnerisch zu gestalten und zu 
bepflanzen. Mind. Nach jedem 5. Stellplatz ist eine 
Grüngliederung mit Baumbepflanzung in der 
Mindestabmessung von einem Stellplatz auszubilden. 
Dieser Streifen darf von sonstigen befestigten 
Flächen nicht unterbrochen werden. 

27.1 Geltungsbereich der 
7. Bebauungsplanänderung 

B. Festsetzungen durch Text 

3.4 a abweichende Bauweise; 
Die Bebauung einer gemeinsamen 
Grundstücksgrenze von zwei angrenzenden 
Flurstücken (Nord-West und Nord-Ost) ist bis zu 
gesamt max. 40% der Länge der Flurstücksgrenze 
zulässig. Hierbei ist ein Abstand zwischen den 
Baukörpern von mind. 10 m einzuhalten. 
Ausnahme bilden die Grenzen im Süd-Westen und 
Nord-Osten, an denen ein privater Grünstreifen (Nr. 
25.11) in einer Breite von 8,00 m vorgesehen ist sowie 
die Flurgrenze zwischen Fl.Nr. 446/1,446/26 und 
446/31 - diese sind von der Grenzbebauung frei zu 
halten. 

3 



46/7 

Legende Prinzipskizze 

cm 
B 
|W VH 

GbB 

17,8% 

GbN 

4Ö?T* 

Baugrenze aus 7. Änderung Bebamjngspan 

Grenzbebauung zufissig 

Grenzbebauung unzu öss'g 

Grenzbebauung Bestand m't prozentualer Angabe der 
Bebauung zur Gesamff ungenzen Snge 

zu bebauende Seite m't prozentua er Angabe der (noch 
zusötzichj möglicher Bebauung zur GesamtfUrgrenzen finge 
irmerho b der Brxigrenz» 

446/34 

Prinzipsskizze Grenzbebauung ohne Maßstab 

25.8 Pflanzgebot gern. §9 Abs. Nr. 25 BauGB für 
standortgemäße, heimische Laubbäume mit 
Stammumfang von mind. 16-18 cm, gemessen in 1,0 
m Höhe über Gelände 

25.9 • jp Pflanzgebot gern. §9 Abs. Nr.25 BauGB für 
standortgemäße, heimische Gehölze und 
Strauchgruppen 

25.12 ©— . 
CD0-- 2 

Die private Grünfläche als Ausgleichsfläche ist 
flächendeckend und zum Rand hin mäandrierend 
mit regionalen, heimischen autochthonen 
Heistern und Sträuchern der potentiellen natürlichen 
Vegetation zu bepflanzen. Entwicklung eines Gras- 
Kraut-Saumes als Übergang zur landwirtschaftlichen 
Nutzung. Die Fläche ist entsprechend ihrer 
Zielsetzung dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

4 



Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Die im Plan als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft umgrenzte Bereich ist 
privates Grün und wird als Ausgleichsfläche festgesetzt und dem Eingriff 
des Planungsgebietes zugeordnet (§ 9 Abs.la BauGB). 

Die Flächen sind wie unter Pkt 25.12 beschrieben (siehe auch 
Umweltbericht), anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Bei den 
vorgesehenen Pflanzmaßnahmen sind ausschließlich regionale, 
autochthone Gehölze zu verwenden. 

Auf den Flächen hat eine Düngung oder eine andere Nährstoffzufuhr 
zu unterbleiben. Es ist ein Pflege- und Entwicklungsplan in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Die Ausführung 
/Umsetzung der Ausgleichsflächen ist bis zur darauffolgenden 
Vegetationsperiode nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes fertig zu 
stellen. Gleichzeitig hat die Ausführung unter einer ökologischen 
Betreuung durch einen Fachplaner zu erfolgen, um eine fachlich 
qualifizierte Umsetzung zu garantieren. 

Die Ausgleichsflächen sind entsprechend dinglich zu sichern. 

Artenauswahl gern. Ziff. 15.6,15.7 und 25.12 

Heister / Stammbüsche 
Mindestpflanzqualität: Hei, 

Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Quercus robur 
Salix alba 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 

3xv, m.B. (Mindestgröße) 
Feldahorn 
Spitzahorn 
Bergahorn 
Hainbuche 
Rotbuche 
Esche 
Vogelkirsche 
Stil-Eiche 
Silber-Weide 
Eberesche 
Winter-Linde 

Sträucher 
Mindestpflanzqualität: Str, 2xv, 60- 100, 1 St/l,5qm 
Arten der standortgerechten heimischen Vegetation, unter anderem: 

Cornus mas Kornellkische 
Cornus sanguinea Hartriegel 



Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Rhamnus frangula 
Ribes alpinum 
Rosa arvensis 
Rosa canina 
Salix cinerea 
Salix purpurea 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

Pfaffenhütchen 
Liguster 
Schlehe 
Faulbaum 
Wilde Johannisbeere 
Feldrose 
Hundsrose 
Grau-Weide 
Purpur-Weide 
Schwarzer Holunder 
Wolliger Schneeball 
Wasser-Schneeball 

A5 Negativlisfe zu Pflanzliste B und C 
Folgende Gehölze dürfen nicht verwendet werden: 

Thuja occidentalis Thuje, Lebensbaum 

alle Zwerg- und Krüppelformen von Koniferen 

jegliche Gast- und Ziergehölze 

alle buntlaubigen und panaschierten Formen von Gehölzen 

C. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

Grundstücksgrenzen Bestand 

446/32 Flurstücksnummern 

Biotop amtlich kartiert 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die durch die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise 
berührt werden. Bei der Planung und Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass diese Linien nicht verändert bzw. beschädigt werden. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdischen Ver-und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 
- siehe hier u.a. Abschnitt 3 - zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass 
durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

Sämtliche weiteren Festsetzungen; Hinweise und Erläuterungen des 
Bebauungsplans „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I“ sowie dessen 
Änderungen ändern sich nicht und sind auch weiterhin bindender 
Bestandteil des Bebauungsplans. 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde die ehemalige große 
Fl.Nr. 446/11 in mehrere kleinere Grundstücke unterteilt. Diese Flächen 
sind nach derzeitig rechtsgültigem Bebauungsplan hinsichtlich der 
Bebauung bereits vollkommen ausgeschöpft. 

Um den angesiedelten Firmen jedoch die Möglichkeit zu geben, sich 
noch zu vergrößern in Form einer Gebäudeerweiterung wird der derzeit 
nicht überbaubare private Grünstreifen überplant und zukünftig als 
überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Die GRZ erhöht sich somit 
von 0,8 auf 0,9. Der verlustige Grünstreifen besitzt eine Fläche von 
gesamt ca. 2.208 m2. 
Der private, 10m breite Grünstreifen wird in Richtung Süd-Osten 
verschoben bzw. unterhalb an die bestehende Böschung 
angeschlossen und somit 1:1 ausgeglichen. 
Da die Überbauung des Grünstreifens einen Eingriff in Natur und 
Landschaft darstellt, wird der Ausgleich mit einem Faktor von 0,2 
geschaffen, so dass sich der neue Grünstreifen um 442 m2 vergrößert 
und somit eine Gesamtgröße von ca. 2.650 m2 in einer Breite von mind. 
10,5 m aufweist. 

Desweiteren ist zur Erreichung einer größtmöglichen Firmenerweiterung 
durch die abweichende Bauweise eine einseitige Grenzbebauungen 
teilweise, bis zu max. 40% der Länge der Flurstücksgrenze möglich. 
Ausnahme bilden die Grenzen im Süd-Westen und Nord-Osten, an 
denen ein privater Grünstreifen (Nr. 25.11) in einer Breite von 8,00 m 
vorgesehen ist sowie die Flurgrenze zwischen Fl.Nr. 446/1,446/26 und 
446/31.Z 
Zum einen kann der 8,00 m Streifen zu max. 50% in einer Tiefe von 5,00 
m bereits für Stellplätze herangezogen werden, zum anderen ist die 
Flurgrenze zwischen Fl.Nr. 446/1,446/26 und 446/31 bereits erschöpfend 
mit einer Grenzbebauung versehen. 

Da die Grenzbebauung einen zusätzlichen Eingriff von gesamt 402 m2 
darstellt, bedarf diese eines entsprechenden Ausgleichs. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde hierfür ein 
Ausgleichsfakfor von 1,0 festgelegt, so dass eine Ausgleichsfläche in 
Größe von 402 m2 nachzuweisen ist. 

Desweiteren befindet sich innerhalb der Baugrenze eine Teilfläche von 
100 m2, die biotopkartiert ist. Da das Biotop Nr. 7741-0160-002 in diesem 
Teilbereich kaum noch vorhanden ist, kann dieses ebenfalls in 
Abstimmung mit der UNB Frau Thaller, mit entsprechenden externem 
Ausgleich 1:1 entfallen. 
Sowohl für die Grenzbebauung, als auch für das Biotop erfolgt der 
Ausgleichsnachweis extern auf einer Fläche aus dem Ökokonto der 
Stadt Mühldorf. Auf dieser sind sowohl das Entwicklungsziel, als auch 
die durchzuführenden Maßnahmen in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde bereits festgelegt. 
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Zur dauerhaften Sicherung werden die Ausgleichsflächen dinglich 
gesichert. 

Gleichzeitig soll dadurch der Standort und die Weiterentwicklung des 
Gebietes gesichert werden. Eine optimale wirtschaftliche und 
zeitgemäße Nutzung ist ebenfalls ein Kriterium der Vergrößerung der 
überbaubaren Fläche. 

Die Nutzungsart Gewerbegebiet (GE gemäß §8 BauNVO) bleibt 
unverändert. 

Der Umweltbericht wird Bestandteil dieser Begründung. 
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1. UMWELTBERICHT 

l.i EINLEITUNG 

1.1.1 KURZDARSTELLUNG DER INHALTE UND ZIELE DES BEBAUUNGSPLANES 

Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtgebietes, im Bereich des Gewerbe- 
und Industriegebietes Mühldorf Nord. Die Planfläche befindet sich im süd¬ 
östlichen Bereich. Den Abschluss bildet ein ca. 10 m breiter privater 
Grünstreifen, der zum einem z. T. mit Gehölzen durch Sukzession bewachsen 
ist, zum anderen bereits bebaut worden ist. Dieser Grünstreifen , der 
ursprünglich Ausgleichsfläche für die Bebauung sein sollte, schließt nahtlos an 
eine bestehende und dicht mit Gehölzen bewachsene Böschung an, deren 
Böschungsunterkante wiederum an landwirtschaftlich genutzte Flächen 
angrenzt. 
Das in Änderung befindliche Planungsgebiet wird als Gewerbegebiet mit 
privaten Grünflächen genutzt. 
Da die Flurstücke z.T. relativ kleine Flächen besitzen, sind diese hinsichtlich der 
Bebauung bereits vollkommen ausgeschöpft. 

Um den angesiedelten Firmen nun die Möglichkeit zu geben, sich in Form 
einer Gebäudeerweiterung noch zu vergrößern, wird der derzeit nicht 
überbaubare private Grünstreifen überplant und zukünftig als überbaubare 
Grundstücksfläche festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung erhöht sich bei der GRZ um 0,1, so dass 
künftig eine GRZ von 0,9 und eine GFZ von 1,4 als Plöchstmaß festgesetzt sind. 
Der Versiegelungsgrad wird funktionsbedingt so gering wie möglich gehalten. 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt weiterhin über die Straße „Am 
Industriepark“, so dass hierfür keine zusätzlichen Straßenbaumaßnahmen 
notwendig sind. 
Erforderliche PKW-Stellplätze sind im Geltungsbereich festgesetzt. 
Öffentlichen Grünflächen befinden sich keine im Geltungsbereich der 7. 
Änderung. 

1.1.2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN UND 
FACHPLANUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DEN BAULEITPLAN 

Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § la Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) §21 Abs.l des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) zu beachten. 
Durch die 7. Änderungen der Festsetzungen im Bebauungsplan wird die 
überbaubare Fläche vergrößert, indem der private Grünstreifen verlagert wird. 
Im Flächennutzungsplan sind bauleitplanerischen Ziele des Bebauungsplanes 
Gewerbe- und Industriegebiet Mühldorf a. Inn als Gewerbe- und 
Industriegebiet wie in den umgebenden Bereichen ausgewiesen. 

1.1.2.1 Regionalplan 

Im aktuellen Regionalplan ist das Planungsgebiet als gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. 
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Ansonsten werden im Regionalplan keine weiteren relevanten Aussagen zu 
dem Planungsgebiet getroffen. 

1.1.2.2 Waldfunktionsplan 

Im Änderungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Flächen im 
Waldfunktionsplan ausgewiesen bzw. betroffen. 

1.1.2.3 Biotopkartierung 

Im Änderungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich auf der ca. 3 m 
hohen, mäßig steilen bis steilen Geländekante südlich des Gewerbegebiets 
ein amtlich kartiertes Biotop Nr. 7741-1055-005. 
Hierbei handelt es sich um eine baumförmige Hecke mit überwiegend Vogel- 
Kirsche, Esche, Berg- und Spitz-Ahorn, einzelnen Bastard-Pappeln und diversen 
Sträuchern wie Europäischer Hasel, Blutrotem Hartriegel und Gewöhnlichem 
Pfaffenhütchen. 

1.1.2.4 Flächennutzungsplan mit integrierten Landschaftsplan 

Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integrierten 
Landschaftsplan ist das Plangebiet als Gewerbegebiet Nr. 2.1 dargestellt. 
Darin ist eine Durchgrünung bzw. Vernetzung der Grünbezüge innerhalb der 
Baugebiete festgesetzt. 

Angrenzend an das Planungsgebiet sind Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, sowie 
Bodendenkmäler dargestellt. Diese werden durch die 7. Änderung nicht 
berührt bzw. die Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes vergrößert. 

^ 1.2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

^ 1.2.1 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG 

Der Umweltzustand wird auf die einzelnen Schutzgüter bezogen dargestellt. 

1.2.1.1 Schutzqut Mensch (Lärml 

Ziel: 
Erhaltung und Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
einschließlich der Erholung 

Im Planungsgebiet wird der private Grünstreifen überplant und als 
überbaubare Fläche für Betriebserweiterungen festgesetzt. 

Bewertung: 
a) Verkehrs- und Betriebslärm 

Im Bebauungsplangebiet wird sich während der Bauzeit der Lärmpegel 
minimal erhöhen, dieser ist jedoch nur temporär und kann im Hinblick 
auf die umliegenden Erschließungs- und Umgehungsstraßen 
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• 
• 

vernachlässigt werden. Eine Erhöhung der Verkehrsfrequenz wird nicht 
erwartet. 
Desweiteren kann sich durch Betriebserweiterungen der 
Produktionslärm dauerhaft erhöhen, so dass von einer mittleren 
Erheblichkeit ausgegangen werden. 

b) Erholung 
Eine Beeinträchtigung der Erholungswirkung auf den Menschen durch 
das Planungsgebiet ist nicht relevant, da dieses nicht für Freizeit und 
Erholung ausgewiesen ist. Derartige Flächen sind weder im 
Flächennutzungs-, noch im Bebauungsplan vorgesehen. 
Es ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.2 Schutzaut Tiere und Pflanzen 

Ziel: 
Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften 
in ihrer biologischen Vielfalt, sowie Artenschutz für gefährdete Tiere und 
Pflanzen. 

Die vorhandenen Grünzüge werden als zu erhaltender Bestand festgesetzt 
und die Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die sich entwickelt haben, 
werden erhalten. 
Dieser Grünstreifen besitzt keinen durchgängigen Bewuchs mehr, da bereits 
Störungen in Form von Gebäudeerweiterungen, Einbauten und Rodungen 
vorhanden sind. 

Bewertung: 
a) Flächenverlust 

Durch die geplante Nutzungsänderung erfährt das 
Bebauungsplangebiet eine weitere Versiegelung, die 
naturschutzfachlich auszugleichen ist. Dies erfolgt weiter süd-östlich im 
Anschluss an die bestehende Böschung. 
Die negative Beeinflussung auf das Ökosystem ist als mittel einzustufen, 
da es sich bei den noch zu bebauenden Flächen um rel. wenig 
gepflegte Grünflächen handelt, die jedoch bereits von Bebauung, 
Rodung etc. gestört sind. 
Auf Grund der Bestandserhebungen und Auswertung von Kartierungen 
von schützenswerten Lebensbereichen für Tiere und Pflanzen sind im 
Planungsbereich keine Arten festgestellt worden, die einen 
nennenswerten Schutzstatus aufweisen. 

b) Verlärmung, Störung 
Innerhalb des Bebauungsplanbereiches ist ein Schutzgebiete 
vorhanden. Dieses amtlich kartierte Biotop mit der Nummer 7740-1050- 
005 ist eine baumförmige Flecke mit Vogelkirsche, Esche, Berg- und 
Spitz-Ahorn, einzelnen Bastard-Pappeln und diversen Sträuchern. 
Auf Grund der Vergrößerung der überbaubaren Fläche sind weitere 
Baumaßnahmen zu erwarten, wodurch es zu einer Verlärmung bzw. 
Störung der vorhandenen, bewachsenen Flangkante kommen wird. 
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Eine Erhöhung der Lärmimmission durch betriebsbedingte Faktoren, wie 
z.B. 24-Stunden Schichtbetrieb, ist nicht auszuschließen. Diese ist jedoch 
in Betrachtung des Gesamtgebietes als gering einzustufen. 

Es ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.3Schutzaut Boden 

Ziele: 
Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen, Vermeidung 
nachteiliger Einwirkungen auf den Boden, Abwehr schädlicher 
Bodenveränderungen, sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden. 
Mit Grund und Boden soll gemäß § la Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen 
werden. 

Im Plangebiet wird der 10 m breite Grünstreifen in überbaubare Fläche 
umgewandelt, auf der Gebäuderweiterungen, versiegelte Umfahrten etc. 
zulässig sind. 

Bewertung: 
a) Versiegelung 

Die geplante GRZ erhöht sich von 0,8 auf 0,9. Die GFZ bleibt jedoch 
unverändert auf 1,4 festgesetzt. Dadurch wird sich auch der Grad der 
Versiegelung erhöhen, wodurch die Auswirkungen der Umwidmung als 
mittel zu betrachten sind. 
Die Oberflächenentwässerung wird dem jetzigen Entwässerungssystem 
des rechtsgültigen Bebauungsplan angeglichen; unverschmutzte 
Niederschlagswasser sind über Sickeranlagen dem Grundwasser 
zuzuführen. 

b) Schadstoffbelastungen, Altlasten 
Bedingt durch die Nutzungsumwidmung sind Altlasten und 
Schadstoffbelastungen nicht zu erwarten und können weitgehendst 
ausgeschlossen werden. 

Es ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.4_Schutzaut Wasser 

Ziele: 
Erhalt und Reinhaltung der Oberflächengewässer, 
Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer natürlichen Selbstreinigungskraft, 
Sicherung der Qualität und Quantität des Grundwassers. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der 
Grundwasserstand wird in einer Tiefe von ca. 13 - 14m erwartet. 

Bewertung: 
a) Veränderung des Flurabstands 
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Veränderungen des Grundwasserstandes durch geplante Maßnahmen 
können ausgeschlossen werden. Eine Absenkung des 
Grundwasserstandes ist ebenfalls ausgeschlossen. 
Anfallendes, unverschmutztes Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und 
Fahrflächen wird z.T. in Mulden bzw. in unterirdischen Kiespackungen auf 
den Grundstücken versickert. 

b) Schadstoffbelastungen 
Eine Einleitung von Fremdstoffen ist bei der geplanten Nutzung nicht 
vorgesehen. Dementsprechend sind Schadstoffeinträge 
unwahrscheinlich. 

Es ist von einer geringe Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.5Schutzaut Klima / Luft 

Ziele: 
Vermeidung von Beeinträchtigungen des örtlichen Klimas, Vermeidung von 
Emissionen und nachteiliger Auswirkungen auf die lufthygienische Situation 
und Verbesserung belasteter Situationen, 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität. 
Bauliche Maßnahmen und Verdichtungen verändern die örtlichen 
Kleinklimaverhältnisse. Flächenversiegelungen bringen 
Temperaturerhöhungen mit sich. In einem reinen Industriegebiet ergeben sich 
Beeinträchtigungen aufgrund von Schadstoff- und Verkehrsimmissionen. 

Bewertung: 
a) Thermische Belastungen 

Durch die Vergrößerung der überbaubaren Fläche und den damit 
zulässigen Gebäudeerweiterungen bzw. Versiegelungen sind mehr 
thermische Belastungen zu erwarten - die kleinklimatischen Verhältnisse 
werden sich geringfügig verändern. 

b) Belastungen durch Schadstoffe und Gerüche 
Durch die vorgesehene Zulassung von Betriebserweiterungen ist eine 
Erhöhung der Belastung durch Schadstoffe und Gerüche nicht 
auszuschließen. Dies kann jedoch im Vergleich zum restlichen Gewerbe- 
und Industriegebiet vernachlässigt werden. 
Es ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.6_Schutzqut Landschaft 

Ziele: 
Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft, 
Erhaltung historischer Kulturlandschaften und -landschaftsteilen, 
Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des 
Orts- und Landschaftsbildes. 

6 



Durch die Vergrößerung der überbaubaren Fläche erhöht sich die GRZ von 0,8 
auf 0,9. Das Planungsgebiet ist umgeben von der angrenzenden Gewerbe- 
und Industriebebauung sowie im Süd-Osten durch die bestehende und dicht 
mit bewachsene Gehölzböschung. 

Bewertung: 
a) Störungen, sonstige Beeinträchtigungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen im bereits rechtskräftigen 
Bebauungsplan behalten ihre Gültigkeit. Ein Einbinden des Baugebietes 
in die Umgebung, wird weiterhin ermöglicht, und durch die an die 
Böschungsunterkante anschließende Ausgleichsfläche gewährleistet. 
Mosaiksteinartig wird das städtebauliche Landschaftsbild ergänzt. 
Trotz Nachverdichtung der Bausubstanz können aufgrund der 
abgeschirmten Lage Beeinträchtigung bzw. Störung des 
Landschaftsbildes ausgeschlossen werden. 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.7Schutzaut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Ziele: 
Erhaltung von Denkmälern und Ensembles, Erhaltung von Ortsteilen, Straßen 
und Plätzen von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher 
Bedeutung, 
Erhaltung der Umgebung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern. 
Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 

Bewertung: 
a) Zerstörung, Beseitigung, Beschädigung von Kultur- und sonstige 

Sachgüter ist für das Planungsgebiet nicht relevant. 

0 b) Beeinträchtigung der optischen Wirksamkeit ist für das Planungsgebiet 
nicht relevant. 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

1.2.1.8 Wechselwirkungen 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu untersuchenden Schutzgüter 
beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Erhebliche 
Wechselwirkungen sowie eine Verstärkung von erheblichen 
Umweltauswirkungen ist im Baugebiet aufgrund der Nutzungsänderung nicht 
zu erwarten und nicht erkennbar. 
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1.2.2 PROGNOSE ZUR ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 

1.2.2.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Vergrößerung der überbaubaren Fläche kommen die 
vorgenannten Umweltauswirkungen zum Tragen. Wenn die 
Nutzungsänderung festgesetzt wird, ist der Eingriff naturschutzrechtlich 
relevant und muss ausgeglichen werden, weshalb naturschutzrechtliche 
Maßnahmen erforderlich sind. 

1.2.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der geplanten 7. Änderung 

Bei Nichtdurchführung der geplanten Änderung würde das Gebiet weiterhin 
eine GRZ von 0,8 aufweisen. Alle Festsetzungen inkl. die der vorhergehenden 
rechtskräftigen Änderungen bleiben erhalten und behalten ihre Gültigkeit. 

1.2.3 GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG 
AUSGLEICH NACHTEILIGER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

UND ZUM 

1.2.3.1 Schutzgut Mensch 

Es sind keine Lärmschutzmaßnahmen oder zusätzliche Schutzmaßnahmen 
innerhalb des Planungsgebietes zu ergreifen. 

1.2.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Dem Schutz von Tieren und Pflanzen wird durch grünordnerische 
Festsetzungen sowie durch die Ausweisung von Ausgleichsflächen im 
Bebauungsplan Rechnung getragen. 

1.2.3.3Schutzgut Boden 

Weitere Bodenversiegelung wird durch die Art der Gestaltung, sowie der 
Festsetzungen möglichst gering gehalten bzw. entsprechend ausgeglichen. 

1.2.3.4Schutzgut Wasser 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die 
Nichtveränderung von versiegelten Flächen in dem bestehenden Zustand 
belassen. Soweit als möglich soll Oberflächenwasser breitflächig versickert 
werden. 

1.2.3.5Schutzgut Klima / Luft 

Durch die Erhaltungsgebote von Gehölzbeständen und die Pflanzgebote ist 
eine wesentliche Veränderung des Schutzgutes Klima/Luft nicht zu erwarten. 
Grundsätzlich wird jedoch eine Verbesserung des Klimas angestrebt. 
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1.2.3.6Schutzgut Landschaft 

Das städtebauliche Landschaftsbild wird nicht verändert. Es soll in das 
vorhandene städtebauliche Landschaftsbild integriert werden und bildet 
keinen störenden Fremdbestandteil. Die geplante Bebauung ordnet sich in 
das vorhandene städtebauliche Ensemble ein. 

1.2.3.7Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
können ausgeschlossen werden. 

1.2.4 Eingriffsregelung, Ausgleich und Planung 
Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsflächen 

Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist im Leitfaden des 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen festgelegt. 

Laut der gesetzlichen Anforderungen des BauGB und des BNatSchG 
bezüglich der Eingriffsregelung ein differenziertes Vorgehen erforderlich. 

Vorhabenstyp: Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO 
Außerdem können alle aufgezeigten Anforderungen bezüglich der 
Schutzgüter erfüllt werden. 

Insbesondere: 
• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Arten und Lebensräume 
• Schutzgut Boden 
• Schutzgut Wasser 
• Schutzgut Luft / Klima 
• Schutzgut Landschaftsbild 

Gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird auf Grund 
der naturschutzfachlichen Bedeutung das Gebiet gemäß Matrix zur 
Festlegung der Kompensationsfaktoren (Abb. 7) in 

Kategorie I Feld A I: Gebiet mit geringerer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild (GRZ > 0,35) mit hohem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad 
eingeordnet -> Kompensationsfaktor von 0,3-0,6. 

Die Einschätzung des Kompensationsfaktors erfolgt auf Grund der 
ausgewiesenen Vermeidungsmaßnahmen wie: 

• Erhaltung von Gehölzen und Einzelbäumen 
• Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft zur Förderung 

von Wechselbeziehungen 
• Rückhaltung des Niederschlagswassers 
• Verwendung von sickerfähigen Belägen mit hoher 

Wasseraufnahmefähigkeit 
• Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in 

Oberflächenwässer 
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• Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie 
Veränderungen der Oberflächenformen 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
• Naturnahe Gestaltung privater Grünflächen 

Auf Grund der im Planungsbereich o.a. Vermeidungsmaßnahmen sowie in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist der zu entfallende 
Grünstreifen mit einer Breite von 10,0 m 1:1 zu ersetzen sowie wird für den 
zusätzlichen Eingriff ein Kompensationsfaktor (KF) von 0,2 vorgeschlagen. 
Somit ist ein Gesamtkompensationsfaktor von 1,2 in die 
Ausgleichsflächenberechnung einzugeben. 

Ausqleichsflächenberechnunq: 

1. Eingriff Entfall Grünstreifen, Breite 10,0 m: 

Gesqmteingriffsfläche 2.208 m2 x (KF) 1,2 = 2.650 m2 

Auf den Flurnummern 81 (T), 83(T) und 86(T) Gmk Mößling wird im Anschluss an 
die Böschungsunterkante die Ausgleichsfläche nahtlos angeschlossen. 

Entwicklungsziel: 
naturnahe Baum-Strauchhecke aus regionalen, autochthonen Gehölzen in 
mäandrierender Form; Entwicklung eines Gras-Krautsaums im Übergang zur 
landwirtschaftlichen Fläche 

Pflegemaßnahmen: 
• Verankerung der Heister bzw. Stammbüsche mit Holzpflock 
• Strohmulchung 
• Schutz vor Wildverbiss 
• Vermeidung von Düngeeintrag 

2. Eingriff durch abweichende Bauweise; einseitige Grenzbebauungen 
teilweise, bis zu max. 40% der Länge der Flurstücksgrenze möglich: 

Gesamteingriffsfläche 402 m2 x (KF) 1,0 = 402 m2 

3. Entfall Biotop-Teilfläche auf Fl.Nr. 446/1 in einer Größe von ca. 100 m2, da 
dieses kaum noch vorhanden ist. 
Statt dem üblichen Ausgleichsfaktor für Biotope von 2,0 wurde mit der UNB 
Frau Thaller ein Ausgleich 1:1 vereinbart, so dass eine Fläche von 100 m2 
extern nachzuweisen sind. 

Gesamteingriffsfläche 100 m2x (KF) 1,0 = 100 m2 

Gesamtausgleichsflächenbedarf extern:_502 m2 

Die Ausgleichsfläche wird extern aus dem Ökokonto der Stadt Mühldorf auf 
der Fl.Nr. 919/11 der Gemarkung Mühldorf a. Inn nachgewiesen. 
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Diese besitzt eine Gesamtgröße von 21.044. Davon sind noch 2.394 m2 als 
Ausgleichsfläche verfügbar, wovon die für den Eingriff notwendigen 
gesamten 502 m2 abgezogen werden. 

Übersichtsplan Ausgleichsfläche extern Fl.Nr. 919/11 Gmk Mühldorf 

Entwicklungsziel: 
Kurz- bis mittelfristig erreichbare extensive Grünlandnutzung 

Pflegemaßnahmen: 
0 2-malige Mahd (1. Schnitt 15.06. bis 15.07.; 2. Schnitt im August) mit Abfuhr des 

Mahdgutes, 
4) Unterlassung jeglicher Düngung der Fläche, 

Ein entsprechender Vertrag wird noch mit dem Antragsteller abgeschlossen. 

1.2.5 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Im Baugebiet „Gewerbe- und Industriegebiet Teil I" wird eine Änderung 
hinsichtlich Vergrößerung der bebaubaren Fläche durchgeführt. Weitere 
Standortalternativen waren nicht relevant, da es sich um eine Änderung eines 
rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt. 
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1.3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

1.3.1 BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN MERKMALE DER VERWENDETEN TECHNISCHEN 
VERFAHREN 

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriftsregelung wurde zur 
Ausarbeitung diese Umweltberichtes herangezogen. Schwierigkeiten bei der 
Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
Weitere Untersuchungen oder Gutachten waren für dieses Baugebiet nicht 
erforderlich. 

1.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Für das Planungsgebiet ist eine Vergrößerung der überbaubare Fläche mit 
teilweiser Grenzbebauung im Bebauungsplan vorgesehen. 
Dies ist als Nachverdichtung des Gewerbe- und Industrieparks Mühldorf Nord 
zu bewerten. 
Zugleich soll den angesiedelten Firmen die Möglichkeit gegeben werden, sich 
noch in Form einer Gebäudeerweiterung zu vergrößern. Flierzu wird der derzeit 
nicht überbaubare private Grünstreifen überplant und zukünftig als 
überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Zugleich wird eine einseitige 
Grenzbebauung bis max. 30% der Flurstückslänge ermöglicht. 

Derzeit wird die Fläche als Gewerbegebiet genutzt. Das ausgewiesene 
Bauareal ist bereits in das vorhandene Gewerbe- und Industriequartier 
integriert. 
Durch die weitgehendste Erhaltung der vorhandenen Grünstrukturen und die 
Feststetzungen im Bebauungsplan wird der Charakter der 
Baulückenbebauung an die vorhandenen städtebaulichen Strukturen 
angepasst. 
Der Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie an Boden wird 
entsprechend ausgeglichen. 

Zur Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen wird in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde und aufgrund der o.g. 
Kompensationsmaßnahmen ein Ausgleichsfaktor für den Entfall Grünstreifen 
von 1,2 sowie für die einseitige Grenzbebauung sowie für den Entfall der Teil- 
Biotop-Fläche von 1,0 festgelegt. 

Weitere Auswirkungen der Festsetzungen sind im Umweltbericht dokumentiert. 
Außerdem bleiben die Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft erhalten und behalten ihre Gültigkeit. 

Desweiteren enthält der Bebauungsplan Festsetzungen zur Gestaltung von 
bebauten und unbebauten Flächen und zum Umgang mit Grund und Boden, 
die weiterhin ihre Gültigkeit behalten. 

Der Schutz des Grundwassers ist gewährleistet und ist ebenfalls als positiv zu 
bewerten. 

12 



Dies gilt ebenso weitgehendst für das Schutzgut Klima und Luft. 

Insgesamt kann für dieses Planungsgebiet festgestellt werden, dass unter 
Berücksichtigung der Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen keine 
negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Schutzgut 
Baubedingte 

Auswirk¬ 
ungen 

Anlagebedingte 
Auswirk¬ 
ungen 

Betriebsbedingte 
Auswirk¬ 
ungen 

Ergebnis 
bezogen 
auf die 

Erheblichkeit 

Klima gering mittel gering mittel 

Boden mittel mittel mittel mittel 

Grundwasser gering gering gering gering 

Oberflächen¬ 
wasser 

gering gering gering gering 

Tiere und 
Pflanzen 

mittel mittel mittel mittel 

Mensch/Lärm mittel mittel gering mittel 

Mensch/ 
Erholung 

gering gering gering gering 

Landschaft gering gering gering gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

gering gering gering gering 
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